
EDITORIAL
Sehr geehrte Damen und Herren 
Kolleginnen und Kollegen,

vor genau einem Jahr erhielten Sie
den Dezember-Kammerreport 2018
erstmals nicht mehr per Post, sondern
bei gleichzeitiger Benachrichtigung
über beA nur noch abrufbar auf der
Homepage unserer Kammer (www.rak-
zw.de) zur Verfügung gestellt. Seitdem
konnten bei jeder Ausgabe erhebliche
Druck- und Portokosten eingespart
werden. Dieser positiven Auswirkung
technischen Fortschritts stehen keine
Nachteile gegenüber. Jedenfalls
 haben uns bislang keine Beschwerden
darüber erreicht, dass der Kammerre-
port nicht mehr in Papierform zuge-
sandt wird. Das beA ist in der Anwalt-
schaft angekommen, akzeptiert wor-
den und die Vorteile dieses Systems
sind erkannt. 

In diesem Kammerreport haben wir
nun von einem ersten Urteil des BGH
über die Vereinbarkeit der Tätigkeit
des Inkassodienstleisters „Lexfox“ mit
dem Rechtsdienstleistungsgesetz zu
berichten (BGH, Urt. v. 27.11.2019, Az.
VIII ZR 285/18). Darin werden die sich
im Legal Tech-Bereich ergebenden
neuen Möglichkeiten der Inkasso-
dienstleister, im konkreten Fall der
Plattform wenigermiete.de, als (noch)
mit dem RDG vereinbar angesehen. 

Ist diese nun höchstrichterlich legiti-
mierte technische Entwicklung im Le-
gal-Tech-Bereich ebenfalls nur positiv
zu betrachten? Oder sind damit nicht
auch negative Folgen für die Rechts -
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suchenden, den Rechtsverkehr und die
Rechtsordnung verbunden, für eben
jene Bereiche, die das RDG nach § 1
Abs. 1 Satz 2 gerade zu schützen hat? 

In dem zu entscheidenden Fall trat ein
Wohnungsmieter etwaige Forderungen
und Feststellungsansprüche im Zu-
sammenhang mit der „Mietpreis-
bremse“ (§ 556d BB) an den klagenden
Inkassodienstleister ab, der nach vor-
herigem Auskunftsverlangen und
 Rügen gem. § 556g Abs. 2 BGB gegen
die beklagte Wohnungsgesellschaft
Ansprüche auf Rückzahlung überhöh-
ter Miete und auf Zahlung von Rechts-
verfolgungskosten geltend machte.
Ein Kostenrisiko hatte der Auftrag -
geber nicht. Im Unterliegensfall hätte
der Inkassodienstleister alle Kosten,
auch die Gerichtskosten getragen. Nur
im Obsiegensfall ist ein Erfolgshono-
rar zu zahlen. 

Der BGH stellt darauf ab, dass das
2008 in Kraft getretene RDG das Ziel
einer grundlegenden, an den Ge-
sichtspunkten der Deregulierung und
Liberalisierung ausgerichteten Neuge-
staltung des Rechts der außergericht-
lichen Rechtsdienstleistungen verfolge.
Der Gesetzgeber habe damit die Ent-
wicklung neuer Berufsbilder erlauben
und die weiteren Entwicklungen des
Rechtsberatungsmarktes zukunftsfest
ausgestalten wollen. 

Gleichzeitig erkennt das Gericht zwar
die Möglichkeit von Wertungswider-
sprüchen zu den in einem vergleich -
baren Fall für Rechtsanwälte gelten-
den - strengeren - berufsrechtlichen
Vorschriften, leitete daraus im konkre-
ten Fall aber keinesfalls eine Über-
schreitung der Inkassobefugnis der
Klägerin gem. § 2 Abs. 2 RDG her. 

Wir Anwälte dürfen grundsätzlich
kein Erfolgshonorar vereinbaren oder
im Falle der Erfolglosigkeit eine Kos -
tenübernahme zusagen, § 49b Abs. 2
Satz 1 und 2 BRAO, § 4a RVG. Wir An-
wälte sind als Organ der Rechtspflege
zur Verschwiegenheit verpflichtet und
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Kammerbeitrag 
für das Geschäftsjahr 2020 
Gemäß § 32 Abs. 6 der Geschäftsord-
nung der Pfälzischen Rechtsanwalts-
kammer Zweibrücken ist der Kam-
merbeitrag ein Jahresbeitrag und am
15. Januar 2020 fällig. Da von dem
Kammerbeitrag die laufenden Kosten
der Kammer bezahlt werden müssen,
bitten wir um rechtzeitige Überwei-
sung. Der Kammerbeitrag für das Jahr
2020 beträgt 290,00€.

Das besondere elektronische 
Anwaltspostfach (beA)
Gemäß § 32 Abs. 4 der Geschäftsord-
nung der Pfälzischen Rechtsanwalts-
kammer Zweibrücken werden die
 Kosten für das besondere elektroni-
sche Anwaltspostfach, die von der
Bundesrechtsanwaltskammer mit-
gliedsbezogen angefordert werden,
durch die Rechtsanwaltskammer im
Umlageverfahren von den Mitglie-
dern erhoben. Die Umlage für das Jahr
2020 beträgt 60,00 € und ist deshalb
§32 Abs. 6 der Geschäftsordnung der
Pfälzischen Rechtsanwaltskammer Zwei -
brücken am 15. Januar 2020 fällig.

Wir bitten um Überweisung auf unser
Konto bei der VR Bank Südwestpfalz
IBAN: DE12 5426 1700 0104 3146 70. 

Bei den Kolleginnen und Kollegen die
am Lastschriftverfahren teilnehmen,
werden die Beiträge am 15. Januar
2020 eingezogen.

Kammerversammlung 
am Donnerstag, 25.06.2020:
Die Kammerversammlung 2020 wird
am 25.06.2020 im Bezirk des Land -
gerichts Landau stattfinden. Die Ein -
ladung zur Kammerversammlung
nebst Bekanntgabe des Ortes und der
Tagesordnung wird Ihnen zu Beginn
des neuen Jahres übersendet werden. 

Treffen der Anwaltsvereinsvorsitzen-
den und Vorstandsmitglieder 
Am 27.11.2019 fand das alljährliche
Treffen der Anwaltsvereinsvorsitzen-
den und des Kammervorstands statt. 

Auf der Agenda standen u. a. der
 Rückgang der Auszubildenden im

berechtigt, wir dürfen keine wider-
streitenden Interessen vertreten und
wir sind – auch von Fremdkapital – un-
abhängig. Wir haben Beratungshilfe
zu erbringen, den Datenschutz zu ge-
währleisten und das GWG zu beachten.

Dennoch kann nach diesem Urteil nun
das in dem konkreten Fall betriebene
Geschäftsmodell eines Legal-Tech-
 Unternehmens mit der Anwaltschaft in
Konkurrenz treten, obwohl die Anwälte
selbst dieses Geschäftsmodell nicht an-
bieten dürfen, weil sie durch ihr Berufs-
recht strengen Reglementierungen
 unterliegen, wie in Legal Tribune On -
line vom 27.11.2019 gut dar gestellt.

Es ist künftig mit weiteren gerichtli-
chen Entscheidungen zu anderen Ge-
schäftsmodellen zu rechnen, und es
bleibt die Hoffnung, dass hierbei der
Sinn und Zweck des RDG, die Rechts-
suchenden, den Rechtsverkehr und
die Rechtsordnung vor unqualifizier-
ten Rechtsdienstleitungen zu schüt-
zen, nicht noch weiter eingeschränkt
wird, indem die dem Schutz der Man-
danten dienenden besonderen Berufs -
pflichten der Anwaltschaft für weite
Teile des Rechtsdienstleistungsmarkts
nicht mehr eingefordert werden. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
und Ihren Familien, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern frohe Weihnachten
und ein spannendes Jahr 2020. 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

Ihr 

Thomas Seither 
Präsident

Kammerbezirk, der Erfahrungsaus-
tausch ERV, die Überlastung der Ju-
stiz, das BBiMoG und der BMJV-Refe-
rentenentwurf eines Gesetzes zur
Verbes serung des Verbraucher-
schutzes im Inkassorecht.

Nach der Begrüßung der Anwesenden
berichtete der Präsident JR Dr.
 Thomas Seither von der Hauptver-
sammlung der Bundesrechtsanwalts-
kammer im Oktober 2019 in Düssel-
dorf und der konstituierenden Sitzung
der 7. Satzungsversammlung. Die
Pfälzische Rechtsanwaltskammer
Zweibrücken wird in der Satzungsver-
sammlung durch Herrn RA JR Thomas
Besenbruch vertreten, der Mitglied
des Ausschusses Berufsrecht der
 Satzungsversammlung ist. 

Frau RAin Jahnke führte aus, dass die
Anzahl der Auszubildenden im
 Kammerbezirk im Dreijahresvergleich
um nahezu 20 % zurückgegangen sei
und dass der Kammervorstand die
Auffassung vertrete, dass Grund hier-
für neben dem allgemeinen Rückgang
der Ausbildungszahlen auch die feh-
lende Vorstellung der Schulab -
gänger/innen von dem Berufsbild
Rechtsanwaltsfachangestellte/r sei.
Die Kammer werde daher allen geeig-
neten Schulen anbieten, das Berufs-
bild Rechtsanwaltsfachangestellte/r
in den Schulen vorzustellen. Außer-
dem werde ein runder Tisch gegründet
mit Vertreter/innen der Anwaltsverei-
ne, des Kammervorstandes, der Be-
rufsschulen, des Berufsbildungsaus-
schusses und des Prüfungsaus -
schusses sowie der Jobcenter und der
Rentenversicherung. Ziel des runden
Tisches solle zum einen die Vernet-
zung der beteiligten Akteur/innen
und zum anderen die Bewerbung des
Ausbildungsberufs bei den Deutschen
Rentenversicherungen und den Job-
centern im Rahmen der Förderung
von Umschulungsmaßnahmen und
Einstiegsqualifizierungen sein. 

Herr JR Dr. Thomas Böhmer berichte-
te, dass sich der Kammervorstand in
einem ständigen Austausch mit dem
Justizministerium und den Gerichten
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zum Thema elektronischer Rechtsver-
kehr befinde und dass das letzte ge-
meinsame Treffen am 31.10.2019 im
rheinland-pfälzischen Justizministe -
rium stattgefunden habe. 

Im Rahmen dieses Treffens habe Herr
Ministerialdirigent Thomas Henrichs
von dem geplanten Rollout der elek-
tronischen Akte in der rheinland-pfäl-
zischen Justiz berichtet. Die E-Akte sei
an den Pilotstandorten Kaiserslautern
und Bad Kreuznach bereits 2018 ein-
geführt worden. Am 01.09.2019 seien
die Amts- und Landgerichte Koblenz
und Frankenthal gefolgt. 2020 werde
die elektronische Akte auch beim
 Pfälzischen Oberlandesgericht Zwei-
brücken in Zivilsachen sowie bei den
Amts- und Landgerichten in Mainz,
Trier, Landau und Zweibrücken in
Zivil sachen eingeführt werden. Die
Einführung der E-Akte auch für Straf -
sachen sei in Vorbereitung. Die aktive
Nutzungspflicht des besonderen
 elektronischen Anwaltspostfachs  gelte
ab dem 01.01.2022. Derzeit sei in kei-
nen Bundesländern geplant, dieses
Datum vorzuziehen. Die einzige Aus-
nahme bilde die Arbeitsgerichtsbar-
keit in Schleswig-Holstein. Dort gelte
die aktive Nutzungspflicht ab dem
01.01.2020. 

Herr JR Dr. Böhmer führte aus, dass
dies für die Anwaltskanzleien bedeu-
te, dass noch rund zwei Jahre zur Ver-
fügung stehen, um die im Zusammen-
hang mit der aktiven  Nutzungspflicht
notwendigen organisatorischen Än-
derungen in den Kanzleiabläufen um-
zusetzen. Die Kammer plane daher in
den nächsten beiden Jahren verschie-
dene Fortbildungsveranstaltungen zum
Thema beA und E-Akte. 

Im Rahmen der sich anschließenden
Diskussion zu diesem Thema wurden
von den Teilnehmern regionale Treffen
und die Durchführung von Work shops
diskutiert. Herr RA Stephan Schultz
berichtete in diesem Zusammenhang
davon, dass der Anwaltsverein  Speyer
Workshops mit Kollegen zum Thema
E-Akte plane. Herr JR Thomas Haber-
land wies darauf hin, dass der DAV
„beA-Einsteigern“ komplett eingerich-

teten Laptops (mit der beA-Client-Se-
curity und dem Kartenmanagement für
500,00 € - 600,00 € anbieten würde. 

Herr JR Dr. Thomas Seither stellte die
Stellungnahme der BRAK zum Refe-
rentenentwurf BBiMoG vor und be-
richtete, dass Hauptkritikpunkt der
BRAK Benamung der  Berufsabschlüsse
 sei. So sollen unter anderem der Ba-
chelor/Professionel und der Master/
Professionel eingeführt werden. 

Die fachliche Diskussion wurde im
 Anschluss bei einem gemeinsamen
Abendessen fortgesetzt. 

Besetzung des Anwaltsgerichtshofs
Rheinland-Pfalz

Herr RA JR Thomas Haberland, Pirma-
sens wurde von Herrn Justizminister
Herbert Mertin mit Wirkung vom
01.01.2020 zum Präsidenten des
 Anwaltsgerichtshofs Rheinland-Pfalz
 ernannt. Zum weiteren Mitglied des
Anwaltsgerichtshofs Rheinland-Pfalz
wurde mit Wirkung vom 01.12.2019
Herr RA Dr. Christian Stoermer, Lud-
wigshafen ernannt. 

Wir wünschen beiden Kollegen für die
Ausübung des Ehrenamts viel Erfolg
und ein gutes Gelingen. 

v.l.n.r.: Präsident der RAK Koblenz JR Gerhard
 Leverkinck, Präsident des AGH Rheinland-Pfalz JR
Thomas Haberland, Justizminister Herbert
 Mertin, Präsident der RAK Zweibrücken JR Dr.
Thomas Seither 

Elektronisches Empfangsbekenntnis

Der Präsident des Landgerichts Fulda
hat mit Schreiben vom 07.11.2019
 darum gebeten, auf folgendes hinzu-
weisen:

Seit der Freischaltung des elektroni-
schen Empfangsbekenntnisses käme
es nicht zu unerheblichen Problemen
mit Rechtsanwälten/innen, die mit
der Rücksendesystematik des eEB´s
(noch) nicht vertraut seien bzw. die in
Urlaubs- oder Krankheitsfällen keine
Vorsorge hinsichtlich der Betreuung
des besonderen anwaltlichen Postfa-
ches durch eine Vertreterin/einen
Vertreter getroffen haben. Diese Pro-
bleme gingen sehr zu Lasten der Mit-
arbeiter/innen der Serviceeinheiten.
Der Präsident des Landgerichts Fulda
beabsichtigt daher, Anwälte/innen,
die das eEB nicht zurücksenden,
zunächst schriftlich auf ihre anwaltli-
chen Pflichten im Zusammenhang
mit der Rücksendeverpflichtung hin-
zuweisen. Im Wiederholungsfall wür-
den Zustellungen an die betreffende
Anwältin/den betreffenden Anwalt
nur noch per Zustellungsurkunde vor-
genommen werden. 

eEB´s nur elektronisch zurücksenden

Für die Anwaltschaft bedeutet die
Rückgabe des neuen elektronischen
Empfangsbekenntnisses (eEB) eine
größere Umstellung als gedacht. Aus
der Justiz ist immer wieder zu hören,
dass elektronisch angeforderte Emp-
fangsbekenntnisse nicht zurückgege-
ben werden. Zuweilen übersehen
 Anwälte und Anwältinnen oder ihr
Kanzleipersonal schlicht, dass ein eEB
angefordert wurde. Oder ihnen ist
nicht bewusst, dass das Empfangsbe-
kenntnis, wenn es elektronisch ange-
fordert wurde, auch elektronisch ab-
zugeben ist – und dann werden zu-
weilen sogar die alten Formblätter
oder selbstverfasste Empfangsbe-
kenntnisse per beA, E-Mail, Fax oder
Post an das Gericht gesandt. 
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Die Pflicht zur elektronischen Abgabe
verbirgt sich hinter dem Satz „Die Zu-
stellung nach Abs. 3 [also: Zustellung
als elektronisches Dokument] wird
durch ein elektronisches Empfangsbe-
kenntnis nachgewiesen“ in § 174 Abs.
4 ZPO. Und dieses besteht eben nicht
nur aus einer E-Mail oder beA-Nach-
richt, sondern aus einem strukturier-
ten, maschinenlesbaren Datensatz,
auch das sieht § 174 Abs. 4 ZPO aus-
drücklich vor. 

Wird ein Empfangsbekenntnis nicht
auf diese Weise zurückgegeben, birgt
das Risiken: Die Zustellung könnte
nicht ordnungsgemäß erfolgt sein,
Rechtsmittelfristen sind nicht zuver-
lässig zu berechnen. Natürlich könnte
man den Standpunkt einnehmen, der
Zweck des Empfangsbekenntnisses
werde ja trotzdem erfüllt, auch wenn
es nicht in der vorgeschriebenen Form
abgegeben wurde: Der Anwalt habe
dokumentiert, dass er Kenntnis von
dem zuzustellendem Schriftstück
nehmen und die Rechtsverteidigung
oder Rechtsverfolgung darauf einrich-
ten konnte. Aber der Zweck des neu-
gefassten § 174 ZPO ist eben, die auto-
matisierte Verarbeitung von Emp-
fangsbekenntnissen in den Gerichts-
geschäftsstellen zu ermöglichen. 

Darauf, ob möglicherweise eine Hei-
lung in Betracht kommt, wenn Sie das
elektronisch angeforderte Empfangs-
bekenntnis anders als in der vorgese-
henen Form  - also: als eEB – zurückge-
ben, sollten Sie es besser gar nicht an-
kommen lassen. Gegeben Sie einfach
ein eEB ab!
(Quelle: BRAK beA-Newsletter, Ausga-
be 23/2019 vom 21.06.2019) 

Auch die Vertreter der Gerichte im
 Bezirk der Pfälzischen Rechtsanwalts-
kammer Zweibrücken klagen über den
geringen Rücklauf von elektronischen
Empfangsbekenntnissen. 

In der Ausgabe 20/2018 vom 04.10.2018
und der Ausgabe 18/2019 vom
16.05.2019 des beA-Newsletters können

könnten die Kläger nicht verlangen,
dass das beA (ausschließlich) mit einer
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung betrie-
ben werde. Weshalb auch kein An-
spruch darauf bestehe, dass die Bun-
desrechtsanwaltskammer es unterlas-
se, das beA ohne Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung zu betreiben. Der AGH
hat außerdem eine Grundrechtsver-
letzung der Kläger verneint und ist zu
dem Schluss gelangt, dass die Archi-
tektur des beA auf der Grundlage des
Rechts- und Streitstandes zu dem
Schluss gelangt, das die beA-Architek-
tur sicher sei. 

(Urteil des AGH Berlin, AGH 6/18 vom
14.11.2019)

Sie nachlesen, wie die elektronischen
Empfangsbekenntnisse abzugeben sind.

AGH Berlin: Kein Anspruch auf Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung beim beA

Mit Urteil vom 14.11.2019 hat der AGH
Berlin die Klage gegen die Bundes-
rechtsanwaltskammer wegen Unter-
lassung des Betreibens des besonde-
ren elektronischen Anwaltspostfachs
ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
abgewiesen, da kein Anspruch gegen
die Bundesrechtsanwaltskammer be-
stehe, dass diese das besondere elek-
tronische Anwaltspostfach in einer
bestimmten Weise konzipiere und be-
treibe. Nach Auffassung des AGHs

Presseerklärung der BRAK, Nr. 11 vom 02.09.2019: 
Entscheidung im Vergabeverfahren – Neuer Dienstleister für das beA
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Anpassung des Verschlüsselungsver-
fahrens zum 20.11.2019

Die BRAK hat darauf hingewiesen,
dass sie aufgrund der Empfehlungen
der Koordinierungsstelle für IT-Stan-
dards des IT-Planungsrates eine An-
passung der kryptographischen Algo-
rithmen von im beA zum Einsatz kom-
menden Verschlüsselungsverfahren
vorgenommen hat. 

Nach dieser Anpassung können die
Signaturkarten der nachfolgenden
Hersteller nicht mehr für eine Anmel-
dung (Authentisierung) am beA ver-
wendet werden, da sie die angepas-
sten kryptographischen Algorithmen
nicht unterstützen:

– T-Systems International GmbH 
(Telesec)

– D-Trust GmbH (Bundesdruckerei)
– DGN Deutsches Gesundheitsnetz  

GmbH

Nach (anderweitiger) Anmeldung am
beA (z. B. mit einer beA-Karte Basis)
können Karten dieser Hersteller aber
weiterhin für das Anbringen einer
qualifizierten elektronischen Signatur
im beA genutzt werden. 

Die BRAK weist ebenso darauf hin,
dass die beA-Karten und Signaturkar-
ten der Bundesnotarkammer (BNotK)
die Umgestaltung der Verschlüsse-
lungsverfahren unterstützen und oh-
ne Einschränkung weiter verwendet
werden können. (vgl. hierzu auch beA-
Newsletter Nr. 32/2019 vom 31.10.2019)

Weitergabe der beA-Karte und der
Zertifikats-PIN

Der Rechtsanwalt/die Rechtsanwältin
als Inhaber/in eines besonderen elek-
tronischen Anwaltspostfaches darf
weder die Karte noch die dazugehöri-
ge PIN und PUK Dritten überlassen.
Ansonsten liegt ein Verstoß gegen §
26 RAVPV vor. Des Weiteren wird
durch die Überlassung der Karte an
Dritte der sichere Übermittlungsweg
kompromittiert. (vgl. Arbeitsgericht
Lübeck , Entscheidung vom 19.06.2019
– 6 Ca 679/19)

Löschung inaktiver Postfächer

Die BRAK wird ab dem 25.11.2019 mit
der Löschung inaktiver beA-Post-
fächer beginnen. Hiervon betroffen

sind die Postfächer ehemaliger
Rechtsanwälte, ehemaliger weiterer
Kanzleien und auch Postfächer von
ehemaligen nicht-RA-Zustellbevoll-
mächtigten/-Abwicklern/-Vertretern.
Für alle Postfächer gilt einheitlich,
dass diese 6 Monate nach der Deakti-
vierung endgültig gelöscht werden.
Ausgenommen von der Löschung sind
ausschließlich Postfächer ehemaliger
Rechtsanwälte, für welche ein Ab-
wickler bestellt ist (vgl. § 29 Satz 2 RA-
VPV). Für diese Postfächer ist die
 Löschung von Nachrichten und des
Postfachs selbst ausgesetzt. Dauert
die Abwicklung länger als 6 Monate
und endet dann, erfolgt eine sofortige
Löschung des Postfachs zum Zeit-
punkt des Endes der Abwicklung. Soll
ein beA noch länger bestehen, so
 bitten wir Sie frühzeitig eine Verlän-
gerung des Abwicklungsstatuses vor-
zunehmen, d. h. die Verlängerung der
Abwicklung zu beantragen, damit
 eine entsprechende Eintragung erfol-
gen kann. Ein einmal gelöschtes Post-
fach lässt sich nicht mehr reaktiveren.
Ggfs. bei der Löschung noch vorhan-
dene alte Nachrichten sind ebenfalls
nicht mehr wiederherstellbar. 
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157. Hauptversammlung der Bundes-
rechtsanwaltskammer am 25.10.2019

In der 157. Hauptversammlung der
Bundesrechtsanwaltskammer in Düs-
seldorf am 25.10.2019 haben die Präsi-
dentinnen und Präsidenten der
Rechtsanwaltskammern das Präsidi-
um der Bundesrechtsanwaltskammer
wie folgt neu gewählt:

Dr. Ulrich Wessels Präsident
Dr. Thomas Remmers 1. Vizepräsident
André Haug 2. Vizepräsident
Ulrike Paul 3. Vizepräsidentin 
Dr. Christian Lemke 4. Vizepräsident
Michael Then Schatzmeister

Auf der Tagesordnung der Hauptver-
sammlung standen unter anderem
die Themen: Fremdkapitalbeteiligun-
gen, Legal Tech und das Berufsrecht
der Insolvenzverwalter. 

Zum Berufsrecht der Insolvenzverwal-
ter hat die Hauptversammlung nach
ausführlicher Diskussion eines Eck-
punktepapiers mehrheitlich beschlos-
sen, den BRAO-Ausschuss und den
Ausschuss Insolvenzrecht zu beauftra-
gen, den bestehenden Vorschlag kon-
kreter auszuarbeiten und insbesonde-
re Details zur Zulassung und zur Aus-
gestaltung der Berufspflicht niederzu-
legen. 

Derzeit werden rund 95 % der Insol-
venzverfahren von Mitgliedern der
Rechtsanwaltskammern betreut. Das
zur Diskussion gestellte Eckpunktepa-
pier sieht vor, die Berufsaufsicht über
die Insolvenzverwalter in ein effekti-
ves und etabliertes Selbstverwal-
tungssystem zu integrieren, dass von
Erfahrung und Kompetenz geprägt ist
und dadurch Segmentierung effektiv
verhindert. 

Zu dem Eckpunktepapier des Bundes-
ministeriums der Justiz und für Ver-
braucherschutz (BMJV) zur Neurege-
lung des Berufsrechts der anwalt -
lichen Berufsausübungsgesellschaften
hat die Bundesrechtsanwaltskammer

bereits im Oktober eine Stellungnah-
me abgegeben. Der Vorsitzende des
Berufsrechtsausschusses der BRAK,
Herr RA Ottmar Kury analysierte das
Eckpunktepapier aus der Sicht des
Ausschusses und begrüßte, dass das
BMJV der Forderung der BRAK folge
und den Berufsausübungsgesellschaf-
ten grundsätzlich alle nationalen und
europäischen Rechtsformen zur Ver-
fügung stellen will. Allerdings sei Eck-
punkt Nr. 3 strikt abzulehnen, denn er
führe de facto dazu, allen ausländi-
schen Gesellschaftsformen aus allen
Ländern die Befugnis zur Rechts-
dienstleistung und entsprechende
 Postulationsfähigkeit zu verschaffen.
Er verglich diese angedachte Eröffnung
des Rechtsmarkts mit der Eröffnung
der Büchse der Pandora, da selbst ru-
dimentäre Regeln für die Einhaltung
der originären in anderen Ländern be-
stehenden Berufspflichten fehlten.
Außerdem sei auch eine Öffnung des
Fremdkapitalverbots zum Beispiel für
Wagniskapital strikt abzulehnen, da
jedwede Einschränkung des Verbotes
der Fremdbeteiligung inkohärent und
gefährlich sei. Der Ausschuss lehne
ebenfalls die beabsichtigte „Verbesse-
rung der inter professioneller Zusam-
menarbeit“ ab, da das Papier zum
 einen nicht definiere, was unter „ver-
einbar“ zu verstehen sei und zum
 anderen der Vorschlag den Schutz des
Mandanten gefährde, dem die an-
waltlichen Berufspflichten dienen.
Nach Auffassung des Ausschusses
fehle ein rechtspolitisches Bedürfnis
nach derartiger Zusammenarbeit. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Hauptversammlung stimmten der
Auffassung des Ausschusses zu. 

Die Hauptversammlung befasste sich
außerdem mit den Entwicklungen im
Bereich Legal Tech, wobei die Diskus-
sionen auf der Grundlage des Vortra-
ges von Herrn Vizepräsident RAuN Dr.
Remmers geführt wurden. Auch eine
ausschussübergreifende Arbeitsgruppe
der BRAK hat sich mit dem Thema
 Legal Tech befasst und kam zu der
auch vom BRAK-Präsidium vertrete-

nen Auffassung, dass im RDG kein
 Regulierungsbedarf bestehe. Die Er-
laubnis von Rechtsdienstleistungen
unterhalb der Anwaltschaft werde ab-
gelehnt. Sicher zu stellen sei auch bei
der grundsätzlichen Begrüßung jedes
neuen technischen Fortschrittes, dass
eine qualifizierte Rechtsberatung er-
folge. Dieses Allgemeinwohlinteresse
der Bürger sei zu schützen. Das Thema
Legal Tech wird von den 28 regionalen
Rechtsanwaltskammern in deren Vor-
ständen weiter erörtert werden. 

(Quelle: Pressemitteilung Nr. 14 vom
25.10.2019 der BRAK)
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BGH: Zur Vereinbarkeit der Tätigkeit
des registrierten Inkassodienstleister
„Lexfox“ mit dem Rechtsdienstlei-
stungsgesetz (hier: Verfolgung von An-
sprüchen aus der „Mietpreisbremse“)
Urteil vom 27.11.2019 – VIII ZR 285/18

Der VIII. Zivilsenat des Bundesge-
richtshofs hat am 27.11.2019 sich in
 einer Grundsatzentscheidung dazu
geäußert, welche Tätigkeiten einem
Unternehmen aufgrund einer Regis -
trierung als Inkassodienstleister nach
dem Rechtsdienstleistungsgesetz er-
laubt sind. 

Der Entscheidung liegt folgender
Sachverhalt zu Grunde:

Die Klägerin („Lexfox“), eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung mit
Sitz in Berlin, ist beim Kammergericht
Berlin als Rechtsdienstleisterin gem. §
10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RDG für Inkasso-
dienstleistungen registriert. Sie stellt
auf ihrer Internetseite www.weniger-
miete.de einen kostenlos nutzbaren
„Online-Rechner“ („Mietpreisrechner“)
zur Verfügung und wirbt unter ande-
rem damit, die Rechte von Wohn-
raummietern aus der Mietpreisbrem-
se „ohne Kostenrisiko“ durchzusetzen,
wobei sie nur im Falle des Erfolges
 eine Vergütung in Höhe es Drittels
„der ersparten Jahresmiete“ verlange. 

Ein Wohnungsmieter aus Berlin hat
die Klägerin mit der Geltendmachung
und Durchsetzung seiner Forderungen
und etwaiger Feststellungsbegehren
im Zusammenhang mit der „Miet-
preisbremse“ beauftragt und außer-
dem seine diesbezüglichen Forderun-
gen an die Klägerin abgetreten. Nach
vorherigem Auskunftsverlangen und
Rüge gem. § 556 g Abs. 2 BGB machte
die Klägerin gegen die beklagte Woh-
nungsgesellschaft Ansprüche auf
Rückzahlung überhöhter Miete sowie
auf Zahlung von Rechtsverfolgungs-
kosten geltend. Das Landgericht Berlin
als Berufungsgericht hat die Klage
 abgewiesen, aber die Revision zuge-
lassen. 

In dem Revisionsverfahren hat der für
das Wohnraummietrecht zuständige
VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs
entschieden, dass die in Rede stehen-
de Tätigkeit der als Inkassodienstlei-
sterin nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RDG
registrierten Klägerin (noch) von der
Befugnis gedeckt sei, Inkassodienstlei-
stungen gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 RDG –
nämlich den Forderungseinzug – zu
erbringen, da dies primär bereits aus
dem eher weiten Verständnis des
 Begriffes der Inkassodienstleistung
folge, von dem der Gesetzgeber im
Rahmen des Rechtsdienstleistungsge-
setzes – in Übereinstimmung mit der
Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichtes (BVerfG, NJW 2002,
1190; BVerfG, NJW-RR 2004, 1570) aus-
gegangen sei. Als Begründung wird
ausgeführt, dass das Rechtsdienst -
leistungsgesetz dem Schutz der
Rechtsuchenden, des Rechtsverkehrs
und der Rechtsordnung vor unqualifi-
zierten Rechtsdienstleistungen diene
und dementsprechend § 3 RDG be-
stimme, dass die selbständige Erbrin-
gung außergerichtlicher Rechtsdienst-
leistungen nur in dem Umfang zuläs-
sig sei, in dem sie durch das Rechts-
dienstleistungsgesetz oder anderer
Gesetze erlaubt werde. Einen solchen
Erlaubnistatbestand enthalte § 10 Abs.
1 Satz 1 Nr. 1 RDG, wonach registrierte
Personen aufgrund besonderer theo-
retischer und praktischer Sachkunde
Rechtsdienstleistungen in dem Bereich
der Inkassodienstleistungen erbringen
dürfen. Der Bundesgerichtshof hat
entschieden, dass die eindeutige und
nicht nur geringfügige Überschreitung
der Dienstleistungsbefugnis eines
 registrierten Inkassodienstleisters ein
Verstoß gegen § 3 RDG darstelle, was
zur Nichtigkeit der Inkassovereinba-
rung gem. § 134 BGB führe. Mit dem im
Jahr 2008 in Kraft getretenen Rechts-
dienstleistungsgesetz habe der Ge-
setzgeber das Ziel verfolgt, dass Recht
der außergerichtlichen Rechtsdienst-
leistungen unter Ausrichtung an den
Gesichtspunkten der Deregulierung
und Liberalisierung neu zu gestalten.
Dies allerdings unter Anknüpfung an

die zum Rechtsberatungsgesetz er-
gangene richtungsweisende Recht-
sprechung des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfG, Beschluss vom
20.02.2002, NJW 2002, 1190). Hierbei
habe der Gesetzgeber auch be-
zwecken wollen, dass das Rechts-
dienstleistungsgesetz die Entwick-
lung neuer Berufsbilder erlaubt. Das
Bundesverfassungsgericht habe in
seiner Entscheidung vom 20.02.2002
(BVerfG, Beschluss vom 20.02.2002,
NJW 2002, 1190) hervorgehoben, dass
mit der Rechtsberatung insbesondere
durch ein Inkassounternehmen grund -
sätzlich die umfassende und vollwer-
tige substantielle Beratung der Recht-
suchenden gemeint sei. Setze das
 Inkassounternehmen die von ihm ver-
langte, überprüfte und für genügend
befundene Sachkunde bei der Einzie-
hung fremder oder zu Einziehungs-
zwecken abgetretener Forderungen
ein, so sei nicht erkennbar, dass damit
eine Gefahr für den Rechtsuchenden
oder den Rechtsverkehr verbunden
sein könne. Demnach seien die Vor-
schriften der § 2 Abs. 2 Satz 1, § 10 Abs.
1 Satz 1 Nr. 1 RDG dahingehend auszu-
legen, dass der Begriff der Inkasso-
dienstleistung nicht in einem so engen
Sinne verstanden werden dürfe, wie
dies das Berufungsgericht getan habe
und wie es auch von einem Teil der
 Instanzgerichte und der Literatur ver-
treten werde. Nach Auffassung des
Bundesgerichtshofs sei vielmehr in-
nerhalb des Rahmens des mit dem
RDG verfolgten Schutzzweckes eine
eher großzügige Betrachtung geboten.
Die auf der Grundlage dieser Maß -
stäbe vorgenommene Prüfung und
Abwägung ergebe, dass die im vorlie-
genden Fall für den Mieter erbrachten
Tätigkeiten der Klägerin – auch bei
 einer Gesamtwürdigung – (noch) als
Inkassodienstleistung gem. § 2 Abs. 2
Satz 1 RDG anzusehen und deshalb
von der erteilten Erlaubnis gedeckt
seien. Von der Erlaubnis gedeckt seien
sowohl der eingesetzte „Mietpreis-
rechner“ als auch die Erhebung der
Rüge gem. § 556 g Abs. 2 BGB und das
Feststellungsbegehren bzgl. der höchst -
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zulässigen Miete.  Dies wird damit be-
gründet, dass sämtliche Maßnahmen
mit der Einziehung der Forderung,
welche den Gegenstand des Inkasso-
auftrages bildet, eng zusammenhin-
gen und der Verwirklichung dieser
Forderung dienen. Sie seien deshalb
insgesamt (noch) als Inkassodienst -
leistung und nicht als Rechtsdienstlei-
stung bei der Abwehr von Ansprüchen
oder bei der Vertragsgestaltung und
allgemeinen Rechtsberatung anzuse-
hen, zu der eine Registrierung als In-
kassodienstleister nicht berechtige.
Der Bundesgerichtshof hat des Weite-
ren entschieden, dass sich eine Über-
schreitung der Inkassobefugnis der
Klägerin auch nicht aus dem Gesichts-
punkt möglicher Wertungswider-
sprüche zu den in einem vergleichba-
ren Fall für Rechtsanwälte geltenden –
strengeren – berufsrechtlichen Vor-
schriften herleiten lasse. Zwar wäre es
einem Rechtsanwalt der anstelle der
Klägerin für den Mieter tätig gewor-
den wäre, berufsrechtlich grundsätz-
lich weder gestattet, mit seinem Man-
danten ein Erfolgshonorar zu verein-
baren (§ 49 b Abs. 2 Satz 1 BRAO, § 4 a
RVG), noch dem Mandanten im Falle
einer Erfolgslosigkeit der Inkassotätig-
keit eine Kostenübernahme zuzusa-
gen (§ 49  Abs. 2 Satz 2 BRAO). Hierin
könne jedoch angesichts der für die
Tätigkeit registrierten Inkassodienst-
leisters geltenden besonderen kosten-
und vergütungsrechtlichen Vorschrif-
ten (§ 4 Abs. 1, 2 des Einführungsgeset-
zes zum Rechtsdienstleistungsgesetz
– RDGEG) ein Wertungswiderspruch,
der Anlass und Berechtigung zu einer
engeren Sichtweise hinsichtlich des
Umfangs der Inkassodienstleistungs-
befugnis geben könnte, nicht gesehen
werden. Der Bundesgerichtshof be-
gründet dies unter anderem damit,
dass es sich bei den registrierten In-
kassodienstleistern im Gegensatz zu
Rechtsanwälten nicht um Organe der
Rechtspflege handele und der Gesetz-
geber des Rechtsdienstleistungsge-
setzes davon abgesehen habe, die re-
gistrierten Personen  (§ 10 Abs. 1 Satz 1
RDG), insbesondere die Inkassodienst-

leister, als einen rechtsanwaltsähn -
lichen Rechtsdienstleistungsberuf un-
terhalb der Rechtsanwaltschaft einzu-
richten und/oder die für Rechtsanwälte
geltenden strengen berufsrechtlichen
Pflichten und Aufsichtsmaßnahmen
uneingeschränkt auf diese Person zu
übertragen. Dies erkläre, nach Auffas-
sung des Bundesgerichtshofs auch die
Ausnahme der registrierten Inkasso-
dienstleister von den für Rechtsanwäl-
ten geltenden Verbotsnormen bzgl.
der Vereinbarung eines Erfolgshono -
rars sowie einer Kostenübernahme.
Auch in der Rechtsprechung sei be-
reits seit langem – schon vor dem In-
krafttreten des Rechtsdienstleistungs-
gesetzes anerkannt, dass ein Inkasso-
unternehmen – wie in der Praxis auch
üblich – mit seinen Kunden ein Er-
folgshonorar vereinbaren dürfe. Wie
der Bundesgerichtshof ebenfalls ent-
schieden hat, führe die zwischen dem
Mieter und der Klägerin getroffene
Vereinbarung eines Erfolgshonorars
und einer Kostenübernahme auch
nicht zu einer Interessenkollision im
Sinne des § 4 RDG und einer daraus
folgenden Unzulässigkeit der von der
Klägerin für den Mieter erbrachten In-
kassodienstleistungen. Nach dieser
Vorschrift dürften Rechtsdienstlei-
stungen, die unmittelbaren Einfluss
auf die Erfüllung einer anderen
 Leistungspflicht haben können, nicht
erbracht werden, wenn hierdurch die
ordnungsgemäße Erbringung der
Rechtsdienstleistung gefährdet sei.
Bei der vereinbarten Kostenübernahme
handele es sich schon nicht um eine
„andere Leistungspflicht“ der Klägerin
im Sinne von § 4 RDG sondern viel-
mehr um einen Bestandteil der von ihr
für den Mieter zu erbringenden Inkas-
sodienstleistung. Da die Klägerin so-
mit vorliegend kein Verstoß gegen das
Rechtsdienstleistungsgesetz began-
gen habe, sei die zwischen ihr und
dem Mieterverein weitere Abtretung
wirksam gewesen. Der Bundesge-
richtshof hat deshalb das Berufungs-
urteil aufgehoben und die Sache
zurückverwiesen, damit die bisher
nicht getroffenen Feststellungen zum

Bestehen der mit der Klage geltend
gemachten Ansprüche nachgeholt
werden können. 

(Quelle: Pressemitteilungen des
 Bundesgerichtshofs Nr. 153/2019 vom
27.11.2019)

Die Entscheidung des Bundesgerichts-
hofs zeigt, dass es sich bei Legal Tech
keinesfalls um ein weit in der Zukunft
liegendes Thema handelt. Sie ist viel-
mehr im Zusammenhang mit der in
Rede stehenden Reform des RDGs und
geplanten Gesetzes zur Verbesserung
des Verbraucherschutzes im Inkasso-
recht zu sehen. Auch der Vorstand der
Pfälzischen Rechtsanwaltskammer
Zweibrücken hat sich in seinen ver-
gangenen Sitzungen ausführlich mit
dem Thema Legal Tech beschäftigt
und wird dies auch in den künftigen
Sitzungen tun. 



Bekämpfung von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung/Veröffent-
lichung der nationalen Risikoanalyse

Das Bundesministerium der Finanzen
hat am 21.10.2019 die nationale Risiko-
analyse zur Bekämpfung von Geld -
wäsche und Terrorismusfinanzierung
veröffentlicht: www.nationale-risiko-
analyse.de. 

Deutschland hat im  Dezember 2017
seine erste nationale Risikoanalyse im
Bereich „Bekämpfung von Geldwäsche
und Terrorismusfinanzierung“ gestar-
tet. An der nationalen Risikoanalyse
waren unter Federführung des Bun-

desministeriums der Finanzen 35
Behörden aus Bund und Ländern be-
teiligt. 

Zweck der Analyse ist es, bestehende
sowie zukünftige Risiken beim
Bekämpfen von Geldwäsche und Ter-
rorismusfinanzierung in Deutschland
zu erkennen und diese zu mindern.
Das Risikobewusstsein soll bei allen
Akteuren, im öffentlichen wie im pri-
vatwirtschaftlichen Bereich, weiter
geschärft und der Informationsaus-
tausch weiter intensiviert werden. Als
größte Risikofelder im Bereich der
Geldwäsche und der Terrorismusfi-
nanzierung wurden in der nationalen

Risikoanalyse bewertet: anonyme Trans-
aktionsmöglichkeiten, der Immobilien-
sektor, der Bankensektor (insbesondere
im Rahmen des Korrespondenzbankge-
schäfts und der internationalen Geldwä-
sche), grenzüberschreitende Aktivitäten
und das Finanztransfergeschäft wegen
der hohen Bargeldintensität.

Die Ergebnisse dieser nationalen Risi-
koanalyse müssen zukünftig von den
Verpflichteten des Geldwäschegeset-
zes gem. § 5 Abs. 1 Satz 2 GwG beim
 Erstellen ihrer eigenen Risikoanalyse
berücksichtigt werden. Sie werden
ebenso im Rahmen der Gesetzgebung
berücksichtigt. 

GELDWÄSCHEGESETZ
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Neuzulassungen

Alexandra König
WISSING Rechtsanwälte PartGmbB
Max-Planck-Straße 6
76829 Landau

Eva-Constanze Gröger
Obere Langgasse 21
67346 Speyer

Wolfgang Schau
Westring 2 A
76829 Landau

Moritz Lehnert
Bahnhofstraße 8
67059 Ludwigshafen

Laura Weick
Walter – Baldauf – Theobald
Eisenbahnstraße 4-6
67227 Frankenthal

Mathias Etten
Kling*Heufelder
Fischerstraße 11
67655 Kaiserslautern

Angelika Eklöh
Marktstraße 47
76887 Bad Bergzabern

Katja Mosch
VSZ RAe Schabbeck und Partner mbB
Ludwigstraße 73
67059 Ludwigshafen

Aufnahme nach 
Kanzleisitzverlegung

Reni-Marina Zhaltova
FWP Ritter-Weiß Partnerschaft mbB
Kühgrunddamm 3
76744 Wörth

Zulassung als Syndikusrechtsanwalt

Thomas Ryll
sander.hofrichter architekten GmbH

Isabell Amann
IHK, Karlsruhe

Löschung wegen Kammerwechsel

Stephan Schmidt
Ludwigstraße 73
67059 Ludwigshafen

Dr. Stefan Reiß
Donnersbergweg 2
67059 Ludwigshafen

Mathias Wasemann
Burgherrenstraße 118
67661 Kaiserslautern

Mandy Funk
Funk Rechtsanwälte
Eichgartenstraße 63
67373 Dudenhofen

Silvia Wagner
Goethering 2 b
76764 Rheinzabern

Ayhan Göksal
Carl Benz Straße 22-24
67227 Frankenthal

Andreas Maccari
Kling*Heufelder
Fischerstraße 11
67655 Kaiserslautern

Eveline Gruchlik
In der Gasse 46
66482 Zweibrücken

Maria Aukle
Rechtsanwaltskanzlei Schliecker
Marstall 2
67433 Neustadt

Alexander Wedel
Emil-Nolde-Straße 3
67061 Ludwigshafen

Thomas Backes
Weyrich Rechtsanwälte Fachanwälte
Friedhofstraße 2
66849 Landstuhl

Katharina Müller
Arbeitgeberverband Chemie 
Rheinland-Pfalz e.V.

Beate Loris
heo GmbH

Aufnahme als Syndikusrechtsanwalt
nach Kanzleisitzverlegung

Dr. Lukas Ingo Lehmann
Daimler AG

Anne Isabel Frey
BASF SE

Zulassung als Syndikusrechtsanwalt bei
bestehender Rechtsanwaltszulassung

Isabell Amann
Industrie- und Handelskammer, 
Karlsruhe

Dr. Annusch Barten
EnBW Energie Baden-Württemberg AG,
Karlsruhe

Dr. Gary Alexander Behrens
Superior Industries Europe AG, 
Bad Dürkheim

Thorsten Schoberwalter
Gesellschaft für Alternative Ingenieur-
technische Anwendung (GAIA) mbH,
Lambsheim

Zulassung zur Rechtsanwaltschaft
bei bestehender  Syndikuszulassung

Löschung Syndikusrechtsanwalt

Löschung Syndikusrechtsanwalt 
wegen Kammerwechsel

Verena Kappel
Hays AG, Mannhein

Alexander Wedel
Commerzbank AG, Frankfurt



Löschungen

Peter Simon, LL.M.
Am Altenhof 8
67655 Kaiserslautern

JR Frank Mathissen
Eichendorffallee 17
67105 Schifferstadt

Karin Haag
Emmy-Braun-Straße 8
66482 Zweibrücken

Verena Kappel
Wiesenstraße 4
67433 Neustadt

Sebastian Tilly
Am Stockwald 20
66954 Pirmasens

Felix Stoehr
Gerhard-Hauptmann-Straße 22
67663 Kaiserslautern

Christian Rudolf Ullrich
Bruchstraße 1 d
67098 Bad Dürkheim

Andreas Röber
Münchbuschweg 71
67069 Ludwigshafen

Eric Ostermayer
Adolf-Kolping-Straße 130
67433 Neustadt

Sven Heidenmann
Ripperterstraße 3
67304 Eisenberg

Isabell Amann
Dudostraße 128
67435 Duttweiler

Dr. Tamás Szabó
Pfalzring 27
67240 Bobenheim-Roxheim

Andreas Boos
Weinstraße 24
76835 Rhodt unter Rietburg

Christina Rumpf
Fuhrmann Rechtsanwälte
Karl-Marx-Straße 15
67655 Kaiserslautern

Leo Schwarzkopf
Kurze Maräcker 21
67133 Maxdorf

Adressänderungen

Reinhold Creutz
Gimmeldinger Straße 22
76433 Landau

Karim Chemloul
Beethovenstraße 34
67655 Kaiserslautern

Hammel & Röhrenbeck Rechtsanwälte
Schneiderstraße 10
67655 Kaiserslautern

Hofmann Sattel Schmitt
Herzog-Wolfgang-Str. 16
66482 Zweibrücken

Karin Isabell Braun
Leinhöhlweg 3
67146 Deidesheim

Michaela Parente
Theaterplatz 6
67059 Ludwigshafen

Thomas Schopf
Weyrich Rechtsanwälte Fachanwälte
Friedhofstraße 2
66849 Landstuhl

Songül Bechtum
Ose Sturm Volz
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Donnersbergweg 2
67059 Ludwigshafen

Jens Schmidt
Oberstraße 8
67065 Ludwigshafen

Nicolai Jordan
Ostbahnstraße 31
76829 Landau

RA Andreas Roth
Roth & Ulbrich Rechtsanwälte
Rheinallee 1
67061 Ludwigshafen

Wolfgang Lehnert
Bahnhofstraße 8
67059 Ludwigshafen

Robert Gansmüller
Kugelfangstraße 44
67105 Schifferstadt

Hans-Joachim Wagner
Friedrich-Ebert-Straße 2a
66869 Kusel

Fachanwälte

Der Vorstand der Pfälzischen Rechts-
anwaltskammer Zweibrücken hat in
den letzten Monaten die Bezeichnung
„Fachanwalt für ...“ an folgende Kolle-
ginnen und Kollegen verliehen: 

Fachanwalt für Versicherungsrecht
Jens Miller, Speyer

Fachanwalt für Familienrecht
Philine Baader, LL.M., Schifferstadt
Peter Simonis, Otterberg

Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht
RA Daniel Berger, Neustadt
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Anmeldung zur Zwischenprüfung 2020

Die Zwischenprüfung 2020 findet am
4. März 2020, vorm. 08:00 Uhr in den
jeweiligen Berufsbildenden Schulen
statt. Die Prüflinge werden gebeten,
sich bis spätestens 20. Januar 2020 bei
der Geschäftsstelle der Pfälzischen
Rechtsanwaltskammer Zweibrücken,
Landauer Straße 17, 66482 Zwei-
brücken anzumelden. Das Anmelde-
formular finden Sie unter www.rak-
zw.de (Mitgliederservice, RA-Fachan-
gestellte). 

Anmeldung zur Abschlussprüfung
Sommer 2020

Die Abschlussprüfung Sommer 2020
findet am 

Dienstag, den 12. Mai 2020
vorm. 08:00 Uhr
• Rechtsanwendung im RA-Bereich

(Schriftsatz: formulieren und 
gestalten)

Mittwoch, den 13. Mai 2020
vorm. 08:00 Uhr
• Geschäfts- und Leistungsprozesse
• Vergütung und Kosten

Donnerstag, den 14. Mai 2020
vorm. 08:00 Uhr
• Rechtsanwendung im RA-Bereich

(BGB, ZPO, ZV)
• Wirtschafts- und Sozialkunde

in den jeweiligen Berufsbildenden
Schulen statt.

Die Prüflinge sind bis spätestens 20.
Januar 2020 bei der Geschäftsstelle
der Pfälzischen Rechtsanwaltskam-
mer Zweibrücken, Landauer Straße 17,
66482 Zweibrücken anzumelden. Das
Anmeldeformular finden Sie unter
www.rak-zw.de (Mitgliederservice,
RA-Fachangestellte). 

Hinweis zur Prüfung 

Aus gegebenem Anlass müssen wir
darauf hinweisen, dass die von der

Kammer vorgegebene Anmeldefrist
nicht verlängert werden kann. Für die
rechtzeitige Anmeldung sind die
 Ausbilder verantwortlich. Verspätete
Anmeldungen können grundsätzlich
nicht mehr angenommen werden.
Auch ist es für die Kammergeschäfts-
stelle nicht zumutbar, die Auszubil-
denden und Ausbilder auf ihre feh -
lende Anmeldung aufmerksam zu
machen. 

Besondere Hinweise zur Anmeldung
für die Abschlussprüfung 

Wir möchten Sie darauf aufmerksam
machen, dass nach den Ausführungs-
bestimmungen des Berufsbildungs-
ausschusses und des Vorstandes der
Pfälzischen Rechtsanwaltskammer
Zweibrücken zu § 8 BBiG und § 12 der
Prüfungsordnung zur Abschlussprü-
fung zuzulassen ist, wessen Ausbil-
dungsvertrag bis 31.10. eines Jahres
abgeschlossen worden ist.  

Wessen Ausbildungsvertragsende al-
so über den Stichtag, 31. Oktober 2020
hinausgeht, muss Antrag auf vorzeiti-
ge Zulassung zur Abschlussprüfung
stellen. 

Antrag auf vorzeitige Zulassung zur
Abschlussprüfung 

Soweit Anträge auf vorzeitige Zulas-
sung beabsichtigt sind, wird gebeten,
diese bis längstens 20. Januar 2020
der Kammer vorzulegen und die nach
§ 45 BBiG und § 12 der Prüfungsord-
nung erforderliche Stellungnahme
des ausbildenden Rechtsanwalts so-
wie der Berufsbildenden Schule beizu-
fügen. 

Entsprechende Vordrucke sowie die
Ausführungsbestimmungen zu § 8
BBiG und § 12 der Prüfungsordnung
können bei der Kammergeschäftsstel-
le oder unter www.rak-zw.de (Mitglie-
derservice, RA-Fachangestellte) ange-
fordert bzw. heruntergeladen werden.

Achtung! Zulassung zur Abschluss -
prüfung gefährdet!

Aus gegebenem Anlass weisen wir
ausdrücklich darauf hin, dass bei häu-
figen Fehlzeiten in der Berufsbilden-
den Schule die Zulassung zur Ab-
schlussprüfung gefährdet sein kann.
Bei der Ausbildung zum/zur Rechts-
anwaltsfachangestellten handelt es
sich bekanntlich um eine duale Aus-
bildung, die sowohl die Ausbildung in
der Kanzlei als auch die Ausbildung in
der Berufsbildenden Schule umfasst.
Es ist Aufgabe der Ausbilder, die Aus-
zubildenden anzuhalten, die Berufs-
bildende Schule regelmäßig zu besu-
chen. Kommen die Auszubildenden
den Weisungen ihrer Ausbilder nicht
nach und bleiben sie der Berufsbilden-
den Schule unentschuldigt oder ohne
zureichenden Grund fern und liegen
auch keine Verkürzungsgründe vor, so
gefährden sie ihre Zulassung zur Ab-
schlussprüfung, da die vorgeschriebe-
ne Ausbildungszeit nicht absolviert
wurde. 

Maßgebend ist immer der Einzelfall.
Über die Zulassung entscheidet der
Kammervorstand. Hält er die Voraus-
setzungen nicht für gegeben, hat der
Prüfungsausschuss das letzte Wort. 

Feierstunde für die besten Auszubil-
denden der Freien Berufe in Rhein-
land-Pfalz

Der Landesverband der Freien Berufe
(LFB) ehrte im Rahmen einer Feier-
stunde im Schloss Waldthausen in
 Budenheim bei Mainz die freiberuf -
lichen Ausbildungsabsolventen in
Rheinland-Pfalz, die ihre Prüfungen
mit „sehr gut“ oder „gut“ bestanden
haben. Sowohl die rheinland-pfälzi-
sche Bildungsministerin Dr. Stefanie
Hubig als auch der LFB-Präsident Dr.-
Ing. Horst Lenz lobten in ihren Festan-
sprachen die Erfolge der Auszubilden-
den und betonten, welches Engage-
ment und welche Motivation eine
 einer solchen Leistung zugrunde liegen.



Satzungsversammlung 

Am 04.11.2019 ist die Satzungsver-
sammlung bei der Bundesrechtsan-
waltskammer mit ihrer konstituieren-
den Sitzung in ihre 7. Legislaturperiode
gestartet. 

Als Reaktion auf die fortschreitende Di-
gitalisierung und den Wandel des An-
waltsberufs und des Rechtsberatungs-
markts hat die Satzungsversammlung
neben den bereits bestehenden Aus-
schüssen einen neuen Ausschuss für Le-
gal Tech eingerichtet. 

Beschlüsse der 8. Sitzung der 6. Sat-
zungsversammlung bei der Bundes-
rechtsanwaltskammer am 06.05.2019
in Berlin 

Beschlüsse zur Berufsordnung:
§ 2 BORA wird wie folgt neu gefasst: 

(1) Der Rechtsanwalt  ist zur Verschwie-
genheit verpflichtet und berechtigt.
Dies gilt auch nach Beendigung des
Mandats. 

(2) Die Verschwiegenheitspflicht gebie-
tet es dem Rechtsanwalt, die zum
Schutze des Mandatsgeheimnisses er-
forderlichen organisatorischen und
technischen Maßnahmen zu ergreifen,
die risikoadäquat und für den Anwalts-
beruf zumutbar sind. Technische Maß-
nahmen sind hierzu ausreichend, so-
weit sie im Falle der Anwendbarkeit der
Vorschriften zum Schutz personenbe-
zogener Daten deren Anforderungen
entsprechen. Sonstige technische Maß-
nahmen müssen ebenfalls dem Stand
der Technik entsprechen. 

Abs. 4 lit. c) bleibt hiervon unberührt. 

Zwischen Rechtsanwalt und Mandant
ist die Nutzung eines elektronischen
oder sonstigen Kommunikationsweg-
es, der mit Risiken für die Vertraulich-
keit dieser Kommunikation verbunden
ist, jedenfalls dann erlaubt, wenn der
Mandant ihr zustimmt. Von einer Zu-
stimmung ist auszugehen, wenn der
Mandant diesen Kommunikationsweg
vorschlägt oder beginnt und ihn, nach-
dem der Rechtsanwalt zumindest pau-
schal und ohne technische Details auf
die Risiken hingewiesen hat, fortsetzt. 

(3) Ein Verstoß gegen die Pflicht zur
Verschwiegenheit (§ 43 a Abs. 2 Bun-
desrechtsanwaltsordnung) liegt nicht
vor, soweit Gesetz und Recht eine Aus-
nahme fordern oder zulassen. 

(4) Ein Verstoß ist nicht gegeben, so-
weit das Verhalten des Rechtsanwalts 

a) mit Einwilligung erfolgt oder 
b) zur Wahrnehmung berechtigter In-
teressen erforderlich ist, z. B. zur Durch-
setzung oder Abwehr von Ansprüchen
aus dem Mandatsverhältnis oder zur
Verteidigung in eigener Sache oder 
c) im Rahmen der Arbeitsabläufe der
Kanzlei, die außerhalb des Anwen-
dungsbereiches des § 43 e Bundes-
rechtsanwaltsordnung liegen, objektiv
einer üblichen, von der Allgemeinheit
gebilligten Verhaltensweise im sozia-
len Leben entspricht (Sozialadäquanz). 

(5) Die Vorschriften zum Schutz perso-
nenbezogener Daten bleiben unberührt.

Beschlüsse zur Fachanwaltsordnung:
§ 6 Abs. 2 lit. b) FAO wird wie folgt neu
gefasst:

a) Das, wann und vom wem im Lehr-
gang alle das Fachgebiet in §§ 2 Abs. 3, 8
– 14 q betreffenden Bereiche unterrich-
tet worden sind

Das Bundesministerium der Justiz und
für Verbraucherschutz hat mit Schrei-
ben vom 07.08.2019 mitgeteilt, dass die
Beschlüsse gem. § 191 e BRAO geprüft
wurden und rechtlich nicht zu bean-
standen sind. Die Bundesministerin der
Justiz und für Verbraucherschutz hat in
ihrem oben genannten Schreiben je-
doch darauf hingewiesen, dass die Si-
cherheitsanforderungen der DSGVO
nicht im Ermessen des Betroffenen ste-
hen und der Rechtsanwalt auch bei Zu-
stimmung des Mandanten in eine be-
stimmte Kommunikationsform bei sei-
ner Antwort die nach dem Daten-
schutzrecht erforderlichen Schutzmaß-
nahmen ergreifen müsse. Sollte eine
elektronische Kommunikation dann
nicht möglich sein, müsse der Rechts-
anwalt per Brief antworten. 

Die Änderungen der BORA und der FAO
treten am 01.01.2020 in Kraft. 

BERUFSRECHT
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Die Absolventen hätten in ihrer Aus-
bildungszeit bewiesen, dass sie tat-
kräftig und willensstark ihre Ziele er-
reichten. Beide wünschten den Absol-
venten eine spannende Zukunft und
viel Freude in ihrem gewählten Beruf. 

Aus dem Bezirk der Pfälzischen
Rechtsanwaltskammer Zweibrücken
schlossen insgesamt 11 Ausbildungs-
absolventinnen ihre Ausbildung zur
Rechtsanwaltsfachangestellten mit
dem Ergebnis „sehr gut“ ab und wur-
den im Rahmen der Feier der besten
Auszubildenden geehrt. 

Neue Rechtsfachwirtkurse

Die Rechtsanwaltskammern Koblenz,
Saarbrücken und Zweibrücken bieten
ab nächstem Jahr wieder in Zusam-
menarbeit mit der Hans Soldan GmbH
neue Kurse zum/zur geprüfte/n
Rechtsfachwirt/in an. Dort wird alles
vermittelt über 

• Büroorganisation /EDV 
• Kanzleimanagement
• Personalwesen / ArbeitsR
• Büroverwaltung /Steuern
• Materielles und Formelles Recht 
• Zwangsvollstreckung
• Gebühren- und Kosten

Das nächste Seminar beginnt am
13.03.2020 in Neuwied. 
Anmeldefrist ist der 10.02.2020.
Nähere Informationen erhalten Sie
über die Hans Soldan GmbH. 
Bei Fragen steht Ihnen Frau Elke Jahnke
gerne zur Verfügung. 
Telefon: 0201/8612304, 
Fax: 0201/8612107, 
E-Mail: seminare@soldan.de
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VERSORGUNGS-
WERK

VERSCHIEDENES

Der Geschäftsbericht des Versor-
gungswerks der rheinland-pfälzi-
schen Rechtsanwaltskammern liegt
in der Zeit vom 01.12.2019 – 31.12.2020
nach vorheriger Terminabsprache
 unter der Telefonnummer
0261/949097-0 in der Geschäfts -
stelle des Versorgungswerks, Bahn-
hofplatz 7, 56068 Koblenz zur Ein-
sicht aus. 

Weihnachtsspendenaufruf 
der Hülfskasse

Hamburg, im November 2019

Aufruf zur Weihnachtsspende  2019 
– Hilfe für Anwälte in Not

Aufgrund unseres Aufrufs konnten wir
im vergangenen Jahr einen erfreuli-
chen Spendeneingang in Höhe von ins-
gesamt 202.853,00 Euro verzeichnen. 

Allen, die gespendet haben, danken
wir wieder herzlich für ihre Solidarität
mit den Bedürftigen unseres Berufs-
standes. Hierdurch konnte die Hülfs-
kasse Deutscher Rechtsanwälte bun-
desweit an bedürftige Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälte sowie
 deren Angehörige eine Weihnachts -
spende auszahlen. Erwachsene erhiel-
ten jeweils 650,00 Euro, Kinder freu-
ten sich über jeweils 450,00 Euro.

Beispielsweise trug die Weihnachts-
spende für eine Rechtsanwältin mit
einer Gehbehinderung dazu bei, dass
sie ihren PKW rollstuhlgerecht um-
bauen lassen konnte. Aus eigenen
Mitteln hätte die Familie mit zwei
kleinen Kindern diesen Umbau nicht
bezahlen können.

Bitte nehmen Sie teil an unserer dies-
jährigen Aktion und spenden Sie für
Ihre hilfsbedürftigen Kolleginnen,
Kollegen und deren Familien!

Sollte Ihnen im Kollegenkreis ein Not-
fall bekannt werden oder Sie selbst
betroffen sein: Bitte nehmen Sie Kon-
takt zu uns auf. Unser karitativer Ver-
ein unterstützt nicht nur in den vier
Mitglieds  kamme rbezirken beim
Bundes gerichts hof, Braunschweig,
Hamburg und Schleswig-Holstein,
sondern auch in den weiteren 24
Kammer bezirken.
Wir helfen gern!

Spendenkonto:
Deutsche Bank Hamburg
IBAN: DE45 2007 0000 0030 9906 00 
BIC: DEUT DEHH XXX
Die Spenden an die Hülfskasse sind
steuerabzugsfähig.
Steuer-Nr.: 17/432/06459

Kontakt: 

Hülfskasse
Deutscher Rechtsanwälte
Steintwietenhof 2
20459 Hamburg

Tel.: (040) 36 50 79 
Fax: (040) 37 46 45 
info@huelfskasse.de  
www.huelfskasse.de

Huelfskasse           
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1. Rechtsanwalt / Rechtsanwältin (m/
w/d) in Voll- oder Teilzeit: Zur Verstär-
kung unseres Teams aus derzeit vier
spezialisierten Mandatsträgern in
Landstuhl suchen wir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine/n Rechts-
anwältin/ Rechtsanwalt (m/w/d) in
Teil- oder Vollzeit auf Angestellten -
basis für die Bereiche allgemeines Zi-
vilrecht, Mietrecht, Arbeits- bzw. Erb-
recht. Berufserfahrung und bestehen-
der Fachanwaltstitel sind von Vorteil,
jedoch nicht zwingend erforderlich.
Wir erwarten eine eigenständige Fall-
bearbeitung, Engagement, wirtschaft-
liches Denken, Teamfähigkeit sowie
die bestehende Bereitschaft zur
 weiteren Spezialisierung. Wir bieten
einen modernen Arbeitsplatz in reprä-
sentativen Räumlichkeiten einer re-
nommierten Kanzlei, ein sehr gutes
Arbeits klima, geregelte Arbeitszeiten,
eine leistungsgerechte Vergütung und
die Perspektive auf eine lang jährige
Zusammenarbeit. Aussagekräftige Be -
wer bungsunterlagen richten Sie bitte
bevorzugt per Email an:
wolfgang@rae-weyrich.de oder posta-
lisch an Kanzlei WEYRICH Rechtsan-
wälte - Fachanwälte, z. Hd. v. Herrn RA
Wolfgang Weyrich, Friedhofstr. 2,
66849 Landstuhl.

2. Zur Verstärkung unseres Teams
 suchen wir zum nächst möglichen
Zeitpunkt eine Rechtsanwaltsfachan-
gestellte in Teilzeit. Rechtsanwältin
Christin Lehné, Hauptstraße 37, 66849
Landstuhl, Tel: 06371/619161, E-Mail:
info@kanzleilehne.de. 

3. Etablierte Rechtsanwaltskanzlei in
Neustadt an der Weinstraße sucht
 eine erfahrene Rechtsanwältin/einen
erfahrenen Rechtsanwalt. Die Berei-
che Verkehrs-, Verkehrsstrafrecht und
Familienrecht bilden die Arbeits-
schwerpunkte der Kanzlei. Es erwartet
Sie ein überdurchschnittliches Gehalt
bei guter Work-Life-Balance. Sie haben
Interesse? Dann schicken Sie Ihre aus-
sagekräftige Bewerbung an waltraud-
schliecker@kanzlei-schliecker.de. 

4. Bei uns hat der Klapperstorch zuge-
schlagen!!! Daher suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt drei Rechts -
anwaltsfachangestellte (M/W/D) in
Vollzeit. Eine der Stellen ist zunächst
auf ein Jahr befristet. Es besteht aller-
dings gegebenenfalls die Möglichkeit
einer Verlängerung bzw. Übernahme
in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.
Bei zwei der zu besetzenden Stellen
erwarten Sie sämtliche berufstypi-
schen Aufgaben. Wir verfügen über
ein Diktiersystem, sodass sich das
Schreiben nach Diktat auf Korrekturle-
sen und Einfügen der Textdatei in den
Briefkopf beschränkt. Wir wünschen
uns eine ordentliche und gerne auch
selbstständige Arbeits weise. Bei der
befristeten Arbeitsstelle handelt es
sich um den Arbeitsplatz am Empfang.
Hierbei fallen haupt sächlich folgende
berufstypischen  Arbeiten an: 

• Telefondienst
• Vereinbarung von Terminen mit

Mandanten sowie Behörden und
Gerichten 

• Bearbeitung der Eingangspost
 inklusive Eintragen von Fristen 
und Terminen

• Bearbeitung der Ausgangspost 
• Empfang der Mandanten 
• Fertigung von Schriftstücken einfa-

cher Art, nach einer angemessenen
Anlernzeit auch selbstständig

• Führen des Wiedervorlagensystems
• Terminsakten vorsuchen und

 gegebenenfalls mit Terminszettel
versehen.  

Wir sind ein motiviertes Team das mit
Spaß bei der Arbeit ist und gerne mal
zusammen lacht oder auch die Mit-
tagspause verbringt. Unser besonde-
res Augenmerk liegt darauf, für unse-
re Mitarbeiter eine gute Arbeits -
atmosphäre und ein angenehmes Be-
triebsklima zu schaffen. Teamgeist
wird bei uns GROß geschrieben.  In un-
serem Haus erwartet Sie ein Arbeits-
platz, den Sie gerne auch nach Ihren
Vorstellungen gestalten können (pri-
vate Bilder etc.). Des Weiteren ver -
fügen wir über Parkplätze für unsere

Mitarbeiter. Eine angemessene Bezah-
lung sowie die regelmäßige Fortbil-
dung unserer Mitarbeiter, gerne auch
auf Eigeninitiative, sind für uns selbst-
verständlich. Außerdem bieten wir
 Zusatzleistungen wie Tankgutschein,
Übernahme der Kosten für öffentliche
Verkehrsmittel und VWL an. Des Wei-
teren wird die Kanzlei an Brücken -
tagen geschlossen, wobei dies nicht
die Urlaubsansprüche der Mitarbeiter
reduziert. Sollten Sie sich für eine Be-
schäftigung in unserer Kanzlei inter-
essieren, freuen wir uns schon jetzt
auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte per
E-Mail (info@kanzlei-zill.de) als PDF-
Datei einreichen.

5. Rechtsanwaltsfachangestellte/r.
Die Rechtsanwaltskanzlei msk-Die
Fachanwälte sucht zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt eine/n Rechtsanwalts-
fachangestellte/n in Vollzeit oder in
Teilzeit. 
Sie besitzen:
Fundierte Kenntnisse des EDV-Pro-
gramms RA-Micro und Sie beherr-
schen das Programm-Paket MS-Office 
Erfahrung im Umgang mit Mandan-
ten und Kooperationspartnern 
Sie sind zuverlässig, teamfähig und
Sie erledigen ihre Arbeitsaufgaben
sorgfältig und strukturiert. 
Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz
in einem motivierten, kollegialen
Team bei entsprechender Vergütung.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte
an Herrn Rechtsanwalt Thomas
 Müller  06341/92850. Bitte schicken
Sie Ihre Bewerbung mit einer Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum
20.09.2019 an Rechtsanwaltskanzlei
msk-Die Fachanwälte, Nordring 1,
76829 Landau oder an Frau Sonja Gan -
dert: sg@msk-ld.de. www.msk-ld.de.

6. Zur Verstärkung unseres Teams
 suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine/n Rechtsanwaltsfach-
angestellte/n. Wir sind eine alteinge-
sessene Anwaltskanzlei in Freinsheim
mit den Schwerpunkten Familien- und
Zivilrecht. Ihre Tätigkeit umfasst neben
den klassischen Aufgaben in einer
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 Anwaltskanzlei das selbständige Bear-
beiten der Ein- und Ausgangspost, das
Überwachen von Terminen und Fri-
sten, das Erstellen von Honorarrech-
nungen und Kostenanträgen, das
außergerichtliche Forderungsmana-
gement, das Mahn- und Voll-
streckungswesen sowie das Schreiben
nach Diktat. Buchhaltungskenntnisse
sind von Vorteil, aber keine Bedin-
gung. Wir erwarten eine abgeschlos-
sene Ausbildung zur/zum Rechtan-
waltsfachangestellten, Umgang mit
RA-Micro, Word und Outlook sowie
gute Deutsch- und Rechtschreib-
kenntnisse. Ihre Bewerbung schicken
Sie bitte per E-Mail an: 
info@rae-hohl-luecke.de oder posta-
lisch an  Rechtsanwälte Hohl & Lücke-
Hilbert, Gewerbestr. 10, 67251 Freins-
heim, Tel: 06353/2636.     

7. Rechtsanwalt/Rechtsanwältin (m/
w/d). Für unsere etablierte Kanzlei in
der Innenstadt von Kaiserslautern
 suchen wir zum nächstmöglichen Ter-
min einen Rechtsanwalt (m/w/d) in
Vollzeit. Eine Teilzeittätigkeit ist nach
Absprache gegebenenfalls möglich.
Wir erwarten eine sorgfältige Arbeits-
weise und Freude an der praxisorien-
tierten, anwaltlichen Beratung. Eben-
so ist Leistungsbereitschaft, Durchset-
zungsvermögen und Kollegialität
zwingende Voraussetzung. Sie sollten
mit den üblichen Mandantenarbeiten
vertraut sein. Bei Interesse senden Sie
bitte Ihre vollständigen und aussage-
kräftigen Bewerbungsunterlagen zu,
an Rechtsanwaltskanzlei Marco Reinz,
Parkstr. 15, 67655 Kaiserslautern.

8. Wir suchen ab sofort eine/n Rechts-
anwaltsfachangestellte/n (m/w/d)
unbefristet auf Vollzeit. Sie sind team-
fähig und arbeiten zuverlässig? Sie
verfügen über eine abgeschlossene
Berufsausbildung als Rechtsanwalts-
fachangestellte/r? Dann freuen wir
uns über Ihre Bewerbung - schriftlich
oder als E-Mail. Senden Sie Ihre Bewer-
bung bitte an bewerbung@ra-vsz.de.

9. Wir, die Rechtsanwälte Stopka,
Lang, Baumann, Geppert & Fischer in
Speyer, suchen kurzfristig, spätestens
ab 01.01.2020 eine Rechtsanwalts-
fachangestellte (w/m/d) in Teil- oder
Vollzeit. Das Team besteht aus fünf
Kolleginnen. Wir sind überwiegend zi-
vilrechtlich tätig. Kenntnisse in RA-
Micro wären sehr hilfreich. Die Einar-
beitung durch erfahrene Kolleginnen
ist bei Bedarf möglich. Die Arbeiten
umfassen alle in der Kanzlei anfallen-
den Tätigkeiten mit Ausnahme der
Buchhaltung und der Telefonzentrale.
Bewerbungen richten Sie bitte an
 kontakt@anwaelte-speyer.de z. Hd.
Rechtsanwalt Stopka. Wir freuen uns
auf Ihre Bewerbung.

10. Wir suchen ab dem 01.12.2019 eine
Rechtsanwaltsfachangestellte (m/w/
d) als Vollzeit (39 Std.) oder Teilzeit (30
Std.). Wir bieten Ihnen ein abwechs-
lungsreiches Tätigkeitsfeld in freund-
licher Arbeitsatmosphäre. Sie sollten
über eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung verfügen und zumindest über
Grundkenntnisse in allen bei einem
Anwalt anfallenden Aufgabengebie-
ten (Termine/Fristenüberwachung,
Inkasso, Gebührenrecht) verfügen.
Darüber hinaus wäre es von Vorteil
wenn Sie über RA-Micro- und Eng-
lisch-Kenntnisse verfügen. Ihre Be-
werbungsunterlagen schicken Sie bit-
te an: Junker - Dr. Zink, Steuerberater
- Rechtsanwalt, Herrn Rechtsanwalt
Dr. Falko Zink, Eckelstraße 1, 67655
 Kaiserslautern.

11. Stellenanzeige Rechtsanwalt in
Kaiserslautern: Auf die Bearbeitung
von erbrechtlichen und familienrecht-
lichen Mandaten spezialisierte Kanzlei
in Kaiserslautern sucht zum Eintritt ab
01.01.2020 einen jungen engagierten
Rechtsanwalt (m/w/d) zur Unterstüt-
zung des Kanzleiinhabers, Fachanwalt
für Familien- und Erbrecht. Hilfreich,
aber nicht Voraussetzung, ist ein ab-
geschlossener Fachanwaltslehrgang
in einem dieser Fachgebiete. Eine
 spätere Beteiligung und Nachfolge ist
angedacht. Wir freuen uns auf Ihre

Ideen und bieten Ihnen ein sehr gutes
 Betriebsklima, selbständiges Arbeiten
und einen modernen Arbeitsplatz. Ha-
ben Sie keine Scheu vor Fachgebieten,
die im Studium und Referendariat
 immer zu kurz kommen. Eine kompe-
tente Einarbeitung sichere ich Ihnen
zu. 
Ihre Bewerbungsunterlagen schicken
Sie bitte an: Rechtsanwalt Hans Ulrich
Rimmel, E-Mail: h_rimmel@ra-rimmel.de

12. Kollegin/Kollege (m/w/d) gesucht.
Wir, die Rechtsanwälte Justizrat Rolf
S. Weis und Dr. Steffen Christmann
suchen zur Verstärkung unseres
Teams, insbesondere unseres Dezer-
nates "Familienrecht" eine/n Rechts-
anwältin/Rechtsanwalt in Voll- oder
Teilzeit. Berufserfahrung ist erwünscht
aber keine Bedingung. Wir sind eine
etablierte, seit Jahrzehnten gut einge-
führte Rechtsanwaltskanzlei im Zen-
trum von Speyer. Wir bieten ein sehr
gutes Arbeitsklima, eine Kanzlei in
zentraler Lage, einen modernen
 Arbeitsplatz und die Möglichkeit der
eigenverantwortlichen Fallbearbeitung.
Wir sind an einer langfristigen Zusam-
menarbeit interessiert bei der auch
 eine Aufnahme in die Sozietät mög-
lich ist. Wir bieten eine faire und lei-
stungsgerechte Vergütung. Wir geben
gerne Gelegenheit einen Fachanwalt-
stitel zu erwerben und unterstützen
dies fachlich und finanziell. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung,
gerne per E-Mail an: 
service@weis-christmann.de
oder schriftlich an Rechtsanwälte
 Justizrat Weis und Dr. Christmann,
Sankt-Guido-Stifts-Platz 4, 67346
Speyer.

13. Für meine überwiegend zivilrecht-
lich orientierte Kanzlei im Donners-
bergkreis unter anderem Erbrecht/ -
Familienrecht/Mietrecht/Verkehrsrecht/
Arbeitsrecht suche ich ab sofort einen
Rechtsanwalt (m/w/d) in Teilzeit mit
dem Ziel der späteren Übernahme der
Kanzlei. Ihre Interessenbekundungen
senden Sie bitte an kanzlei-bewerbun-
gen@web.de.
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14. Strafverteidigerkanzlei in Ludwigs-
hafen sucht ab sofort eine(n) Se-
kretär(in) in Vollzeit. Wir erwarten
 Organisations- und Teamfähigkeit,
fehlerfreies Schreiben nach Diktat und
verantwortungsbewusstes, selbstän-
diges Arbeiten, auch unter zeitlicher
Belastung. Gute Computerkenntnisse
in Office-Anwendungen sind notwen-
dig, Vorkenntnisse in RA-Micro hilf-
reich. Senden Sie Ihre Bewerbung mit
Bild bitte an RA Sebastian Göthlich,
Kanzlei Klein & Göthlich, Wittelsbach-
str. 3, 67061 Ludwigshafen oder per E-
Mail an info@ra-goethlich.de.

15. Rechtsanwaltsfachangestellte/ Rechts -
 anwaltsfachangestellter: Die Sozietät
Dr. Schell, Köth, Hurek & Kollegen
wurde 1997 im Herzen der Industrie-
stadt Ludwigshafen am Rhein und da-
mit als Bekenntnis zur Metropolregion
Rhein-Neckar gegründet. Wir beraten
und vertreten nicht nur in der Metro-
polregion Rhein-Neckar, sondern dar-
über hinaus auch bundesweit Banken
und Versicherungen, Arbeitgeberver-
bände, Gewerkschaften, Genossen-
schaften, Bauunternehmen, Industrie-
, Handels- Handwerks-, und Dienstlei-
stungsunternehmen, Architekten und
Ingenieure sowie Privatpersonen
langjährig, erfolgreich und umfassend
in unseren vorwiegend zivilrechtli-
chen Kernkompetenzgebieten. Hierzu
zählen neben dem Arbeits- und Han-
delsvertreterrecht, dem Familien-
recht, dem Handelsrecht, dem Ver-
kehrsrecht und dem Miet- und Woh-
nungseigentumsrecht insbesondere
das Werkvertragsrecht sowie das pri-
vate Bau- und Architektenrecht
einschließlich des Rechts rund um die
Immobilie. Wir suchen zur Unterstüt-
zung unseres Teams ab sofort: Eine/n
Rechtsanwaltsfachangestellte/n mit
einer erfolgreich abgeschlossener
Ausbildung als Rechtsanwaltsfachan-
gestellte/r, guten EDV-Kenntnissen
sowie einer zuverlässigen und selbst-
ständigen Arbeitsweise. Ihre Aufga-
ben umfassen schriftliche und telefo-
nische Korrespondenz, Schreiben nach
Diktat, Fristenüberwachung, Zwangs-

vollstreckung, Abrechnung sowie
Büro- und Verwaltungsarbeiten. In
unserer Kanzlei erwartet Sie ein
 moderner Arbeitsplatz in einem ange-
nehmen Arbeitsumfeld bei leistungs-
gerechter Vergütung. Wir freuen uns
auf Ihre Bewerbung an: Kanzlei Dr.
Schell, Köth, Hurek und Kollegen, RA
Christian Hurek, Heinigstraße 26,
67059 Ludwigshafen, Telefon:
0621/5911770, E-Mail: hurek@kanzlei-
skks.de,  www.kanzlei-skks.de.

16. Zur Verstärkung unseres Teams in
Haßloch suchen wir zum nächstmög -
lichen Zeitpunkt eine/n Rechtsan-
waltsfachangestellte/n. Ihre Tätigkeit
umfasst neben den klassischen Tätig-
keiten in einer Anwaltskanzlei haupt -
sächlich das Mahn- und Voll-
streckungswesen sowie die Buchhal-
tung. Kenntnisse in der Buchhaltung
sind Voraussetzung. Gute Kenntnisse
in Wort und Schrift werden voraus -
gesetzt. Das Stellenangebot ist so-
wohl als geringfügige Beschäftigung
als auch in Teilzeit zu besetzen. Wir er-
warten eine abgeschlossene Ausbil-
dung zum/zur Rechtsanwaltsfachan-
gestellten, Umgang mit RA-Micro,
Word und Outlook. Bei Interesse
 senden Sie Ihre vollständigen und aus-
sagekräftigen Bewerbungsunterlagen
zu, bitte per E-Mail an: 
anwalt@kanzlei-hook.de

Veranstaltungen in Kooperation mit
dem DAI

Informationen und Anmeldungen:
Deutsches Anwaltsinstitut e. V. 
Universitätsstraße 140
44799 Bochum
Tel.: 0234 - 970640
Fax: 0234 - 703507
E-Mail: info@anwaltsinstitut.de

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass
Anmeldung und Zahlung für die Koope -
rationsveranstaltungen mit dem DAI
zukünftig direkt beim DAI zu tätigen sind.

Neue Online-Kurse 
für das Selbststudium 
In Kooperation mit den Deutschen An-
waltsinstitut bietet die Pfälzische
Rechtsanwaltskammer Zweibrücken
seit neuestem auch Online-Kurse zu
ermäßigten Preisen an. Die aktuellen
Informationen finden Sie sowohl auf
unserer Homepage unter 
www.rak-zw.de/onlinekurse oder 
direkt auf der Homepage des DAI unter
www.anwaltsinstitut.de.
www.anwaltsinstitut.de/elearning

Veranstaltungen in Kooperation mit
dem Ministerium der Justiz und der
Rechtsanwaltskammer Koblenz 

Informationen und Anmeldungen:
Pfälzische Rechtsanwaltskammer 
Zweibrücken, Landauer Straße 17,
66482 Zweibrücken
Tel.:  06332 - 80 03 - 0
Fax:  06332 - 80 03 - 19
E-Mail: zentrale@rak-zw.de

Das Anmeldeformular finden Sie auf
unserer Homepage unter www.rak-
zw.de/Mitgliederservice/Seminare/Fo
rtbildungen.

Die EU-Richtlinie 2016/800 über die
Verfahrensgarantien in Strafverfahren
für Kinder, die Verdächtigte oder be-
schuldigte Personen in Strafverfahren
sind
Termin: Dienstag, 21. Januar 2020
Uhrzeit: 9:30 Uhr bis 16.30 Uhr
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Ort: Erbacher Hof, Grebenstr. 24,
55116 Mainz

Referenten: Prof. Dr. Jan Schady, 
Ministerialrat, Richter am
Amtsgericht a.D., Ministeri-
um für Justiz, Europa, Ver-
braucherschutz und Gleich-
stellung des Landes Schles-
wig-Holstein; Dr. Michael
Sommerfeld, Regierungsdi-
rektor, Oberstaatsanwalt a.D.,
Bundesministerium für Justiz
und Verbraucherschutz, Berlin

Kosten: 160,00 Euro 
Zeitstunden: 6,00 Zeitstunden 
Hinweis: Fortbildungsveranstaltung i.
S. v. § 15 FAO für Fachanwälte Strafrecht

Neues zum Straf- und Strafverfahrens-
recht zum Jahresanfang
Termin: Freitag, 31. Januar 2020
Uhrzeit: 9:30 Uhr bis 16.30 Uhr
Ort: Erbacher Hof, Grebenstr. 24,

55116 Mainz
Referent: Thilo Pfordte, Rechtsanwalt,

Fachanwalt für Strafrecht,
München

Kosten: 165,00 Euro 
Zeitstunden: 6,00 Zeitstunden
Hinweis: Fortbildungsveranstaltung i.
S. v. § 15 FAO für Fachanwälte Strafrecht

Deutsche Strafrechtspraxis und Uni-
onsrecht – Auswirkungen der Europä -
ischen Gesetzgebung im Bereich des
Strafverfahrens
Termin: Mittwoch, 12. Februar 2020
Uhrzeit: 9:30 Uhr bis 16.30 Uhr
Ort: Ministerium der Justiz,

Ernst-Ludwig-Str. 3, 
55116 Mainz

Referenten: Professor Dr. Bernd Hecker,
Universität Tübingen;
Professor Dr. Mark Zöller,
Universität Trier

Kosten: 156,00 Euro
Zeitstunden: 6,00 Zeitstunden
Hinweis: Fortbildungsveranstaltung i.
S. v. § 15 FAO für Fachanwälte Strafrecht

Internationales und Europäisches Fa-
milienrecht: Ehescheidungen (Güter-
recht etc.) und Kindschaftssachen
Termin: Montag, 09. März 2020

Uhrzeit: 9:30 Uhr bis 16.30 Uhr
Ort: Erbacher Hof, Grebenstr. 24,

55116 Mainz
Referentin: Dr. Kerstin Niethammer-

Jürgens, Rechtsanwältin,
Fach anwältin für Familien-
recht, Potsdam

Kosten: 157,00 Euro
Zeitstunden: 6,00 Zeitstunden
Hinweis: Fortbildungsveranstaltung i.
S. v. § 15 FAO für Fachanwälte Famili-
enrecht

Vergaberechtsupdate 2020 – Neue
Entwicklungen und aktuelle Recht-
sprechung
Termin: Donnerstag, 12. März 2020
Uhrzeit: 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Ort: Rechtsanwaltskammer 

Koblenz, Rheinstraße 24,
56068 Koblenz

Referent: Hermann Summa, 
Richter am OLG Koblenz

Kosten: 155,00 Euro
Zeitstunden: 5,00 Zeitstunden
Hinweis: Fortbildungsveranstaltung i.
S. v. § 15 FAO für Fachanwälte Verga-
berecht

Aktuelle Entwicklungen zum Arzthaf-
tungsrecht 
Termin: Montag, 16. März 2020
Uhrzeit: 12.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Ort: Rechtsanwaltskammer 

Koblenz, Rheinstraße 24, 
56068 Koblenz

Referent: Dr. Alexander Walter, 
Richter am OLG Koblenz

Kosten: 156,00 Euro
Zeitstunden: 6,00 Zeitstunden
Hinweis: Fortbildungsveranstaltung i.
S. v. § 15 FAO für Fachanwälte Medizin-
und Sozialrecht

Verkehrsunfallrecht
Termin: Mittwoch, 01. April 2020
Uhrzeit: 9:30 Uhr bis 16.30 Uhr 
Ort: Erbacher Hof, Grebenstr. 24,

55116 Mainz 
Referent: Wolfgang Wellner, 

Richter am Bundesgerichts-
hof, Karlsruhe

Kosten: 159,00 Euro 
Zeitstunden: 6,00 Zeitstunden 

Hinweis: Fortbildungsveranstaltung i.
S. v. § 15 FAO für Fachanwälte Verkehrs-
recht

Das Anmeldeformular zu den Semina-
ren, die in Kooperation mit der Rechts-
anwaltskammer Koblenz und dem
rheinland-pfälzischen Justizministerium
angeboten werden, finden Sie auf
 unserer Homepage unter www.rak-
zw.de. Dort finden Sie ebenfalls die
 Informationen über den Umgang mit
Ihren personenbezogenen Daten.

Seminare der Arbeitsgemeinschaft
Familienrecht in unserem Kammer-
bezirk

Anmeldungen und weitere 
Informationen:
Convention PARTNERS GmbH
Veranstaltungsagentur der
AG Familienrecht im DAV
Aennchenstraße 19 · 53177 Bonn
Fax: 0228-391 797 29
E-Mail: info@cp-bonn.de
Internet: www.cp-bonn.de

Aktuelles Unterhaltsrecht/Vollstreck-
barkeit familienrechtlicher Regelungen
Termin: Freitag, 07. Februar 2020
Uhrzeit: 12.30 Uhr bis 18.30 Uhr 

(5 Stunden Vortragszeit)
Ort: Best Western Kaiserslautern, 

St.-Quentin-Ring 1, 
67663 Kaiserslautern

Referent: Dr. Mathias Grandel, 
Rechtsanwalt, Augsburg

Schnittstellen zwischen Erbrecht,
 Gesellschaftsrecht und Familienrecht
Termin: Freitag, 08. Mai 2020
Uhrzeit: 12.30 Uhr bis 18.30 Uhr 

(5 Stunden Vortragszeit)
Ort: Best Western Kaiserslautern, 

St.-Quentin-Ring 1, 
67663 Kaiserslautern

Referent: Dr. Nikolas Hölscher, 
Rechtsanwalt, Stuttgart
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Geldwäschegesetz (GwG)
Felix Herzog (Herausgeber); 
Kommentar, 3. Auflage, 2018, XXXIX,
986 Seiten, C. H. Beck (Verlag) 
ISBN: 978-3-406-69391-5 
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KAMMERREPORT online
Die Jahrgänge ab 1/2003 sind im
 Intranet unter www.rak-zw.de
als PDF-Ausgabe abrufbar.

Die Meinung einzelner Autoren gibt
nicht immer die Meinung des Kammer -
 vorstandes wieder.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit
verwenden wir in unseren  Artikeln
teilweise die männliche Form. Damit
sind stets Frauen und Männer gemeint.

IMPRESSUM

Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr 
wünscht Ihnen das Kammer-Team 

Telefonverzeichnis der Pfälzischen Rechtsanwaltskammer Zweibrücken 
Pfälzische Rechtsanwaltskammer Tel.: 0 63 32 / 80 03 - 0

Fax: 0 63 32 / 80 03 - 19

Zulassungen, Fach anwalts anträge, 
allgem. Anfragen, Seminare  
(Frau Scharff, vormittags) Tel.: 0 63 32 / 80 03 - 10

Ausbildungswesen, Anwaltsgericht, Vermittlungen
(Frau Bonk) Tel.: 0 63 32 / 80 03 - 11

Beschwerdeangelegenheiten, Gebührengutachten
(Frau Zimmermann-Mehrbreier, 
Mi. und Do. ganztags, Fr. nachmittags) Tel.: 0 63 32 / 80 03 - 12

Buchhaltung, Begabtenförderung 
(Frau Brennemann, Mo. - Fr. vormittags) Tel.: 0 63 32 / 80 03 - 13

Allgemeine Öffnungszeiten sind: 
Montag bis Donnerstag von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr 


